
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2022/9/27 13Os130/10g
(13Os136/10i), 15Os52/10a

(15Os187/10d, 15Os188/10a),
Bsw43521/06, Bsw1

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.09.2022

Norm

MRK Art34

StPO §23 Abs1

StPO §363a

1. StPO § 23 heute

2. StPO § 23 gültig ab 01.01.2011 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 108/2010

3. StPO § 23 gültig von 01.01.2008 bis 31.12.2010 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 19/2004

4. StPO § 23 gültig von 01.03.2005 bis 31.12.2007 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 164/2004

5. StPO § 23 gültig von 31.12.1975 bis 28.02.2005

1. StPO § 363a heute

2. StPO § 363a gültig ab 01.03.1997 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 762/1996

Rechtssatz

Da sich die Behandlung von Erneuerungsanträgen auf die Prüfung der reklamierten Verletzung eines Grundrechts

beschränkt, Grundrechte aber in der Regel auf Verfassungsstufe stehen,  führt der Erfolg einer gleichzeitig erhobenen

Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes, welche sich - zumindest auch - gegen die vom Erneuerungswerber

behauptete Grundrechtsverletzung richtet, regelmäßig zur Beseitigung der Opfereigenschaft des Erneuerungswerbers

(vgl Art 34 MRK). Dass der Oberste Gerichtshof mit einer Prüfung der Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des

Gesetzes beginnt, folgt aus der damit verbundenen Möglichkeit zu sogenannter Feinprüfung unterhalb der

Verfassungsstufe. Soweit der Erneuerungswerber durch die nach § 292 StPO getroCene Entscheidung unter dem

Aspekt des von ihm geltend gemachten Grundrechtsschutzes vollends beschwerdefrei gestellt werden kann, erübrigt

sich mithin eine Erledigung auch des Erneuerungsantrags. Der Erneuerungswerber kann daher auf die Erledigung der

Nichtigkeitsbeschwerde verwiesen werden.Da sich die Behandlung von Erneuerungsanträgen auf die Prüfung der

reklamierten Verletzung eines Grundrechts beschränkt, Grundrechte aber in der Regel auf Verfassungsstufe

stehen,  führt der Erfolg einer gleichzeitig erhobenen Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes, welche sich -

zumindest auch - gegen die vom Erneuerungswerber behauptete Grundrechtsverletzung richtet, regelmäßig zur

Beseitigung der Opfereigenschaft des Erneuerungswerbers vergleiche Artikel 34, MRK). Dass der Oberste Gerichtshof

mit einer Prüfung der Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes beginnt, folgt aus der damit verbundenen
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Möglichkeit zu sogenannter Feinprüfung unterhalb der Verfassungsstufe. Soweit der Erneuerungswerber durch die

nach Paragraph 292, StPO getroCene Entscheidung unter dem Aspekt des von ihm geltend gemachten

Grundrechtsschutzes vollends beschwerdefrei gestellt werden kann, erübrigt sich mithin eine Erledigung auch des

Erneuerungsantrags. Der Erneuerungswerber kann daher auf die Erledigung der Nichtigkeitsbeschwerde verwiesen

werden.
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Vgl auch; nur: Da sich die Behandlung von Erneuerungsanträgen auf die Prüfung der reklamierten Verletzung

eines Grundrechts beschränkt, Grundrechte aber in der Regel auf Verfassungsstufe stehen,  führt der Erfolg einer

gleichzeitig erhobenen Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes, welche sich - zumindest auch - gegen

die vom Erneuerungswerber behauptete Grundrechtsverletzung richtet, regelmäßig zur Beseitigung der

Opfereigenschaft des Erneuerungswerbers (vgl Art 34 MRK). (T2)
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